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MischwasserkanalMW
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Kabel DeutschlandK
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ZEICHENERKLÄRUNG

Sonstige Planzeichen

Art der baulichen Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Baugrenze

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baugrenzen
offene Bauweise

Flurstücksnummer72/2

Katasterlinie, -punkt
Nachrichtliche Übernahmen und sonstige Darstellungen

Allgemeines WohngebietWA

II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
0,4 Grundflächenzahl
0,8 Geschoßflächenzahl

o

II

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung Grundflächenzahl

Bauweise

Geschossflächenzahl

Dachform

0,4

WA1a

0,8

o

NUTZUNGSSCHABLONEN

Mit Geh-, und Fahrrechten zu belastende Flächen
zugunsten der Gärtnerei

Bestandsgebäude Rückbau

Verbandsgemeinde Nahe-Glan

2. Änderung des Bebauungsplans

Maßstab:
gez.

bearb.

gepr.

Datum Name

"In den Sechsmorgen/In Behl"

Ortsgemeinde Staudernheim

1 : 500

Verfahren gemäß § 13a BauGB 

März 2021 Schad

Strate

Schad

BP1903

Bearbeitet im Auftrag der Ortsgemeinde Staudernheim, Boppard-Buchholz, Februar 2019

Büro für Städtebau
und Umweltplanung

Geschäftsführer:
Friedrich Hachenberg
Dipl.-Ing. Stadtplaner
Sebastian von Bredow
Dipl.-Bauingenieur

Am Heidepark 1a
56154 Boppard-Buchholz

T  0 67 42 · 87 80 - 0
F  0 67 42 · 87 80 - 88

zentrale@stadt-land-plus.de
www.stadt-land-plus.de

Fassung für die Beteiligungen der Öffentlichkeit
sowie der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gemäß
§4a i.V.m. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Höhe baulicher Anlagen

149,0 m ü. NHN

II

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung Grundflächenzahl

Bauweise

Geschossflächenzahl

Dachform

0,4

0,8

o

Höhe baulicher Anlagen

150,0 m ü. NHN

II

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung Grundflächenzahl

Bauweise

Geschossflächenzahl

Dachform

0,4

0,8

o

Höhe baulicher Anlagen

151,0 m ü. NHN

II

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung Grundflächenzahl

Bauweise

Geschossflächenzahl

Dachform

0,4

0,8

o 0° - 38°

Höhe baulicher Anlagen

154,0 m ü. NHN

G F

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen
zugunsten der Versorgungsträger

L

Einbau von Lüftern in Schlaf- und Kinderzimmern
(Siehe Abbildung A12 in den Festsetzungen)

Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionschutzgesetzes

Sichtdreicke der Anfahrtsicht

0° - 38°0° - 38°0° - 38°

Übersicht, ohne Maßstab

2. Änderung des Bebauungsplans
"In den Sechsmorgen/In Behl"

Datengrundlage zum Kataster:
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz -
(Zustimmung vom 15. Oktober 2002) - übergeben durch die Verbandsgemeinde Bad Sobernheim,
heute Nahe-Glan, am 23.04.2019. 

                 Stadt-Land-plus, Boppard-Buchholz den 04.02.2020

HINWEISE ZU DEN PLANGRUNDLAGEN

Hinweis zu den  Ver- und Entsorgungsleitungen
Die nachrichtliche Übernahme der Leitungen erfolgte nach Angaben der jeweiligen Ver-und
Entsorgungsträger. Die zeichnerische Darstellung gibt nur deren ungefähre Lage wieder.
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1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Staudernheim hat am
19.12.2018 gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplans „In den Sechsmorgen/In Behl" beschlossen.
Der Beschluss wurde am 17.01.2019 ortsüblich bekannt
gemacht.

2. FRÜHZEITIGE  BETEILIGUNG
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1)
BauGB erfolgte am 17.01.2019 im Amtsblatt der VG, Nr.3. Die
Unterrichtung und  Beteiligung  der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB wurde mit
Schreiben vom 15.01.2019 durchgeführt mit der Frist vom
18.01.2019 bis 19.02.2019.
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Dienstsiegel / Bürgermeister

........................................................
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3. BETEILIGUNG
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB sowie
der von der Planung berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) wurde am
04.06.2020 beschlossen, am 18.06.2020 ortsüblich bekannt
gemacht und erfolgte vom 26.06.2020 bis 27.07.2020. Die
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß
§ 4 (2) BauGB wurde mit Schreiben vom 16.06.2020 in der
Zeit vom 26.06.2020 bis 27.07.2020 durchgeführt.

4. SATZUNGSBESCHLUSS
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Seesbach hat am
18.02.2021 die Aufstellung des Bebauungsplans gemäß
§ 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

5. AUSFERTIGUNG
Die Aufstellung der Bebauungsplansatzung, bestehend aus
der Planzeichnung und den Textfestsetzungen der
Begründung
und dem Umweltbericht einschließlich Anlagen wird hiermit
ausgefertigt. Sie ist identisch mit dem Willen des Gemeindrats
der Ortsgemeinde Seesbach gemäß Satzungsbeschluss vom
18.02.2021 .

6. BEKANNTMACHUNG / INKRAFTTRETEN
Der Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplans als
Satzung gemäß § 10 (1) BauGB wurde am ............................
gemäß § 10 (3) ortsüblich bekannt gemacht .
Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft
getreten.
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